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Der Schweizerische Verband
fur das Gehorlosenwesen (SVQ)

(Aufbau — Aufgaben — Titigkeit)

Art. 2 der Statuten des SVG umschreibt
den Zweck und die Aufgaben des Ver-
bandes wie folgt:

Der Verband bezweckt die seelisch-gei-
stige, religiose, medizinisch-audiologi-
sche, piddagogische, berufliche, soziale
und wirtschaftliche Hilfe und Beratung
fiir jugendliche und erwachsene Gehor-
lose und ihre Angehdrigen.

Im besonderen verfolgt der Verband fol-
gende Aufgaben:

a) Er koordiniert und férdert

— die Zusammenarbeit und zweck-
missige Arbeitsteilung unter den
Institutionen fiir Gehorlose und
den Zusammenschluss aller ent-
sprechenden Bestrebungen

— die Friiherfassung und Friih-
beratung, die Vorschul- und
Schulbildung, die Berufsberatung,
die Berufsausbildung, die Fortbil-
dung der gehorlosen Erwachsenen
und alle Selbsthilfebestrebungen.

b) Er fordert und unterstiitzt die soziale
Arbeit fiir Gehorlose und die Gehor-
losenseelsorge.

¢) Er vertritt die Interessen der Gehér-
losen in der Sozialgesetzgebung.

d) Er fiihrt und férdert die Berufs- und
Fortbildungsschule fiir Gehorlose
und unterstiitzt die berufliche Ein-
gliederung Gehorloser.

e) Er unterstiitzt die Aus-, Fort- und
Weiterbildung von Fachpersonal in
Zusammenarbeit mit den Institutio-
nen fiir Gehorlose, den Ausbildungs-
statten und weiteren Institutionen.

f) Er unterstiitzt Wohnheime und Dau-
erwerkstitten fiir Gehorlose und setzt
sich fiir die Schaffung von Eingliede-
rungsstidtten und Pflegeheimen fiir
Gehorlose ein.

g) Er férdert das Studium und die Lo-
sung praktischer Aufgaben im Rah-
men der heilpddagogischen Bestre-
bungen.

h) Er fordert die wissenschaftliche For-
schung und die Ursachenbekdmpfung
von Horschiden.

i) Erklart die Bevolkerung iliber die Ur-
sachen, das Wesen und die Folgen
von Horschidden, iiber die Hilfsmog-
lichkeiten sowie tiiber das richtige
Verhalten im Umgang mit Gehdorlo-
sen auf.

k) Er unterstiitzt alle Bestrebungen zur
wirtschaftlichen und sozialen Ein-
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gliederung der Gehorlosen in die ho-
rende Umwelt.

1) Er gibt die Gehorlosenzeitung GZ fiir
die deutschsprachige Schweiz heraus,
fiihrt eine Bibliothek und ein Archiv
und wirkt bei der Herausgabe von
Bildungsmitteln mit.

m) Er arbeitet mit der Schweizerischen
Vereinigung Pro Infirmis und Orga-
nisationen gleicher Zielsetzung zu-
sammen.

n) Er erfiillt weitere Aufgaben, die von
der Delegiertenversammlung oder
dem Zentralvorstand als zweckmaés-
sig erachtet werden.

Mitglieder des SVG konnen gemiéss Art.
3 der Statuten werden:

a) Piadoaudiologische Be;atungsstellen

b) Sonderschulen fiir Gehorlose

¢) Wohn-und Altersheime fiir Gehorlose

d) Schweizerische Vereine der Gehor-
losen

e) Schweizerische Vereinigung der El-
tern horgeschadigter Kinder

f) Stiftungen, Fachverbinde und Fach-
gruppen .

g) Gemeinniitzige Korperschaften des
privaten und 6ffentlichen Rechtes.

Aus diesen Bestimmungen der Statuten
des SVG ist klar ersichtlich, dass der
SVG ein Dachverband ist, d. h. ein Ver-
band, in welchem mehrere schweizeri-
sche Vereine und Institutionen zusam-
mengeschlossen sind. Der SVG koordi-
niert und férdert also die Arbeit und die
Bestrebungen all dieser schweizerischen
Vereine und Institutionen. Er ist nicht
ein Verein, bestehend aus Gehérlosen
oder Horenden, sondern ein Verband al-
ler schweizerischen Vereine und Institu-
tionen fiir Gehorlose. Der SVG seiner-
seits ist als Fachverband ein Mitglied der
Schweizerischen Vereinigung Pro Infir-
mis.

Der SVG ist Tréger der Berufsschule
fiir gehorgeschidigte Lehrlinge und
Lehrtochter des deutschsprachigen Lan-
desteils mit Schulort in Ziirich-Oerlikon
und zusidtzlichem Schulunterricht in
Bern und Luzern.

Die Aufgaben des SVG als Dachorgani-
sation sind somit ganz andere, als die
Aufgaben seiner ihm angeschlossenen
Mitglieder. Er wahrt und vertritt die In-
teressen seiner Mitglieder, wihrenddem
es Aufgabe eben dieser Mitglieder ist,
die Interessen der Gehorlosen zu wah-
ren. '

Der SVG vertritt die Interessen des Ge-
horlosenwesens gegeniiber der Oeffent-
lichkeit und den Behdrden in Zusam-
menarbeit mit der Pro Infirmis.

Die Aufgaben des SVG sind also recht
vielseitig und bedeutend. Sie sind fiir den
einzelnen Verein und Gehorlosen nicht
ohne weiteres sichtbar.

Zu bedenken wire hier auch einmal, wel-
che Entwicklung und Ausdehnung der
SVG in den letzten Jahren durchgemacht
hat. Doch auch das ist fiir den einzelnen
kaum sichtbar, obwohl der Jahresbericht

“des SVG auch hieriiber recht viele und

aufschlussreiche Angaben enthilt.

Oeffentlichkeitsarbeit — iibrigens ein
heute gern und viel gebrauchtes moder-
nes Schlagwort — wird beim SVG mehr
im stillen geleistet. Das allein beweist
das Ansehen, das der SVG heute bei den
Behorden, in Industriekreisen und an-
deren, verwandten Verbinden und In-
stitutionen der ganzen Schweiz geniesst.
Wohl den bedeutendsten Beitrag zur
Oeffentlichkeitsarbeit des SVG leistet
der Film «Auch unsere Stimme soll -ge-
hért werden». Hier sprechen ein paar
niichterne Zahlen mehr als viele Worte.
Gemaiss Jahresbericht 1977 des SVG
wurde dieser Film seit der Inverleih-
nahme im Jahre 1974 in 451 Vorfiihrun-
gen zirka 13 000 Zuschauern vorge-
fiihrt. Nebst unseren Mitgliedern und
als Vorfilm in 6ffentlichen Kinos wurde
der Film in Spitédlern, Krankenpflege-
und Spitalgehilfinnenschulen, Siug-
lingsspitdlern, Schulungszentren usw.
vorgefiihrt. Die Herstellungskosten des
Filmes beliefen sich seinerzeit auf
200 000 Franken.

Einen weiteren nicht zu unterschétzen-
den Beitrag zur Oeffentlichkeitsarbeit
leistet auch der «Kalender fiir Taub-
stummen- und Gehérlosenhilfe». Auch
hier ist in den letzten Jahren im stillen
sehr viel Aufbauarbeit geleistet worden,
indem der Kalender zu einem interessan-
ten Informations- und Aufkldrungsmit-
tel iiber das Gehoérlosenwesen in weiten
Bevolkerungskreisen der deutschspra-
chigen Schweiz ausgebaut wurde und
dessen heutige Ausstattung, Gestaltung
und auch dessen heutiger Inhalt wenig
mehr mit den Ausgaben fritherer Jahre
gemein hat. Die Auflage des Kalenders
konnte so von 63 000 im Jahre 1973 auf
80 000 fiir das Jahr 1980 erhoht werden.

Damit kommen wir zu den Aufgaben der
Gehorlosenvereine. Wie bereits erwéihnt,
ist es Aufgabe der Gehérlosenvereine,
die Interessen seiner Mitglieder — eben
der einzelnen Gehorlosen — zu wah-
ren. Im Verein kann jedes Mitglied mit-
reden und mitbestimmen, vorausgesetzt
der Verein handelt nach seinen Statuten
und in demokratischer Weise. Es geniigt



also nicht, irgendeine Charge als Vor-
standsmitglied eines Vereins zu iiber-
nehmen, nur um dabeizusein. Man muss
seine Aufgaben als Vorstandsmitglied
auch kennen und nach bestem Wissen
und Gewissen erfiillen kénnen, im selbst-
losen, uneigenniitzigen Dienste der Mit-
glieder. Das ist nicht immer einfach. Um
die Aufgaben als Vorstandsmitglied ken-
nenzulernen, organisiert der SVG all-
jahrlich einen Vereinsleiterkurs. Er
muss die Teilnehmer auf ihre Aufgaben
im YVorstand eines Vereins griindlich
vorbereiten, denn das ist dringend nétig.
Nachdem man soviel von Miindigkeit,
Selbstidndigkeit und Gleichberechtigung
redet, miissen diese auch gelernt und
praktiziert werden. Mit der Forderung
nach Selbstédndigkeit und Gleichberech-
tigung verlangt man nicht nur Rechte,
sondern man hat auch Pflichten zu tiber-
nehmen. Nur ein gut instruierter Vor-
stand gibt Gewéhr fiir einen gut geleite-
ten Verein, und nur ein solcher gibt sei-
nen Mitgliedern die Méglichkeit der Mit-
sprache und der Mitbestimmung.

Gemaiss Art. 6 der Statyten des SVG hat
jedes Mitglied des SV& das Recht, 2 De-
legierte an die Delegiertenversammlung
zu entsenden. Dieses Recht steht auch
dem Schweizerischen Gehorlosenbund
als Mitglied des SVG zu. Auch der
Schweizerische Gehorlosenbund kann
Antrége an die Delegiertenversammlung
stellen. Das ist librigens in Art. 8g der
SVG-Statuten umschrieben. Antrige
eines Mitgliedes, die an der Delegierten-
versammlung des SVG zur Behandlung
kommen sollen, miissen mindestens 4
Wochen vor der Delegiertenversamm-
lung dem Zentralsekretariat schriftlich
eingereicht werden. Das ist Aufgabe des
Prisidenten des Schweizerischen Ge-
horlosenbundes gemaéss Beschluss seiner
Delegiertenversammlung. Die Aufgaben
eines Vereins sind wichtig und erfordern
einen fdhigen Vorstand. Der Vereinslei-
terkurs sollte dementsprechend konzi-
piert und durchgefiihrt werden, und die
Teilnehmer sollten sich Miihe geben,
sich die notwendigen Kenntnisse anzu-
eignen.

Der Zweck eines Vereins ist nicht nur
die Pflege der Gesellschaft und Kame-
radschaft, sondern vor allem die gemein-
same Beratung und Erarbeitung von Pro-
blemlésungen unter Mitsprache und Mit-
entscheidung der Vereinsmitglieder. Der
Verein ist ein eigentliches Diskussions-
forum zur Foérderung der Meinungsbil-
dung und Mitarbeit.

Eine weitere Méglichkeit der Informa-
tion und Meinungsbildung unter den
Vereinsmitgliedern bieten die vereins-
eigenen Nachrichtenbldtter, Clubnach-
richten, Bulletins usw. Diese Publika-
tionsorgane dienen dazu, die Vereinsmit-
glieder auf dem laufenden zu halten, zu

informieren, mit aktuellen Fragen und
Problemen vertraut zu machen, Meinun-
gen zu bilden, zum Nachdenken und zur
Mitarbeit anzuregen.

Auch die verbandseigene Gehorlosenzei-
tung GZ kann fiir die Veroffentlichung
von Beitrédgen seitens der Gehdrlosen-
vereine und deren Mitglieder beniitzt
werden. Die GZ ist offizielles Organ des
Schweizerischen Gehoérlosenbundes und
des Schweizerischen Gehdrlosen-Sport-
verbandes. Dabei ist zu beriicksichtigen,
dass die GZ das Publikationsorgan des
SVG ist und von diesem finanziell getra-
gen wird. Die GZ ist nicht ein Vereins-
blatt, sondern eine Zeitung, die der Pu-
blikation von Verbandsnachrichten und
allgemeiner Informationen tiber das Ge-

horlosenwesen dient. Die GZ sollte da-
her auch von den Mitgliedern des SVG
vermehrt mit redaktionellen Beitrigen
unterstiitzt werden, im Interesse aller
Leser.

Es wire wiinschbar, vorerst einmal alle
diese Moglichkeiten der Vereinsarbeit,
der Meinungsbildung und der Informa-
tion voll auszuniitzen. Damit ergébe sich
mit der Zeit zweifellos eine engere Zu-
sammenarbeit zwischen den Gehorlosen-
vereinen und dem Schweizerischen Ge-
horlosenbund einerseits, dem SVG und
seinen Mitgliedern andererseits und ein
besseres gegenseitiges Verstdndnis aller
Beteiligten, was fiir die Zukunft in ho-
hem Masse wiinschbar ist.

Marianne Huber-Capponi, Bern

Iran

Iran ist ein Kaiserreich. Das Land hat
eine Grosse von 1630 000 Quadratkilo-
meter. Es ist rund 40mal grosser als die
Schweiz. Im Iran leben 30 Millionen Ein-
wohner. Das sind rund 5mal mehr als
bei uns. Auf einen Quadratkilometer
Land trifft es bei uns 152 und im Iran
nur 18 Einwohner.

Wieso die schwache Besiedlung?

Nicht nur in unserem Lande, auch im
Iran hat es hohe Berge. Der Demauwend
ist 5670 m hoch, also héher als der héch-
ste Berg der Schweiz. Zwischen den Ge-
birgsziigen liegt Hochland. Das sind
weite Gebiete unfruchtbares Land. Die
Sommer sind trocken und sehr heiss. Die
Hochebenen im Nordwesten Irlands
sind im Winter sehr kalt und fiir mehrere
Monate mit Schnee bedeckt. Nur 10 bis
15 Prozent der Fliche des Landes wer-
den landwirtschaftlich genutzt. 53 Pro-
zent sind Wiiste und nicht bebaubar.

Ihr tdgliches Brot

Von den 30 Millionen Einwohnern sind
650 000 Vollnomaden. Diese Familien

ziehen mit ihren Schafherden durch das

Land. Die Tiere finden ihre Nahrung auf
den endlosen Steppen. 2,5 Millionen sind
Halbnomaden. Sie werden wohl im Win-
ter sesshaft sein. Die Bauern pflanzen
auf ihren Giitern Getreide, Reis, Obst,
Tabak und Baumwolle. Die Wolle der
Schafe und die Baumwolle dienen der
weltbekannten Teppichweberei. Die
Perser Teppiche werden ins Ausland ver-
kauft, exportiert. Dazu werden Héute,
Baumwolle, Obst und Erze exportiert.
Am bedeutendsten ist die Ausfuhr von
Erdol. Erdélgewinnung in 1000 Tonnen:

1950 1960 1970
32 259 52 392 191 740

Viele Menschen arbeiten im Oelgeschéft.
Viele Menschen verdienen in Irans Stédd-

ten ihr tégliches Brot: in Verwaltung,
Industrie und Handel. Die grosse Masse
der Bevolkerung finden wir auch im
Iran in den Stédten. Hauptstadt des Lan-
des ist Teheran mit 3,2 Millionen Ein-
wohnern. Die drittgrosste Stadt hat im-
merhin noch fast eine halbe Million Ein-
wohner. Sie wire mit Ziirich zu verglei-
chen!

Der Kaiser und die Regierung

Wie wir schon sagten, Iran ist ein Kaiser-
reich. Kaiser ist Reza Pahlevi. Der Schah
= Kaiser ist Oberbefehlshaber der Ar-
mee. Die Abgeordnetenkammer hat 219
Mitglieder. Das wire bei uns die Bundes-
versammlung. Der Senat hat 60 Mitglie-
der. Das Merkwiirdige ist, dass der
Schah die Hilfte von ihnen selbst er-
nennen kann. Der Ministerrat — ver-
gleichbar mit unserem Bundesrat — hat
16 Mitglieder. Vorsitzender ist der Schah
selbst.

Der Pfauenthron wankt

Seit einem Jahr sind Unruhen im Lande.
Es wird gestreikt. Demonstranten ziehen
durch die Stiddte. Die Folgen sind Stok-
kungen in der Versorgung des Landes.
Nicht einmal mehr die Hilfte des Oels,
das das Land selbst brauchte, wird ge-
fordert. Eine weitere Folge ist die Flucht
des Geldes ins Ausland. Wenn man weiss,
dass ein ehemaliger Minister 68 Millio-
nen Dollar auf einmal bei der Bank ab-
gehoben und ins Ausland verschoben
hat, kann man sich ein ungefihres Bild
machen. Dazu kommt die Ausreise von
Facharbeitern aus der ganzen Industrie
des Landes. Wer soll die komplizierten
Maschinen wieder in Betrieb bringen?
Der Schah glaubte anfangs, das Volk
durch Entbehrungen, durch Schlange-
stehen, durch Hunger in die Knie zwin-
gen zu kénnen. Er hat sich griindlich ge-
tduscht. Das Volk ist gegen den Schah

11



	Der Schweizerische Verband für das Gehörlosenwesen (SVG)

